
  

Hinweis: 
Alle Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Erkenntnissen und Einschätzungen der Botschaft im Zeitpunkt der Textabfassung. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit, 
insbesondere wegen zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Für Rückfragen steht das Rechts- und Konsularreferat der 
Botschaft gerne zur Verfügung. 

NINO CHKHEIDZE STREET 38, 0102 TBILISI TEL.: + (995 32) 244 73 03 FAX: + 49 30 5000 67133 HTTP://WWW.TIFLIS.DIPLO.DE/ 

WICHTIG: Die Vereinbarung von Terminen erfolgt 
ausschließlich online. Zur Terminbuchung gelangen 
Sie hier oder über die Website www.tiflis.diplo.de. 
 
Telefonische Auskünfte: 
Mo - Fr 9 - 13 Uhr unter Tel.: +995 32 2447303 

Auskünfte per Email: visa@tifl.diplo.de  

Stand: September 2023 

Achten Sie auf die Abgabe vollständiger Antragsunterlagen! Unvollständige Anträge können zur 
Ablehnung des Visumantrags führen. 
Die Deutsche Botschaft Tiflis bittet darum, dass das Antragsformular in deutscher oder englischer 
Sprache ausgefüllt wird – bitte- nicht georgischer Sprache! 
Bitte die Kopien gut leserlich anfertigen lassen! 
 
Allgemeine Informationen 
Eine Aufenthaltserlaubnis für Familienangehörige (außer Ehegatten, minderjährige Kinder und allein 
Sorgeberechtigte zu ihren minderjährigen Kindern) zum Nachzug zu Deutschen oder 
Drittstaatsangehörigen kann nur zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erteilt werden 
(§ 36 Abs. 2 AufenthG).  
 
Diese kann in Fällen vorliegen, in denen ein Familienmitglied auf die Lebenshilfe eines anderen 
Familienmitgliedes dringend angewiesen ist und sich diese Lebenshilfe zumutbar (z.B. infolge einer 
besonderen Betreuungsbedürftigkeit) nur in Deutschland erbringen lässt. Umstände, die einen Härtefall 
begründen, müssen sich stets aus individuellen Besonderheiten des Einzelfalls ergeben (z.B. Krankheit, 
Behinderung, Pflegebedürftigkeit, psychische Not). Keinen Härtefall begründen z.B. ungünstige 
schulische, wirtschaftliche, soziale und sonstige Verhältnisse im Heimatstaat.  
 
Auch bei einer Beantragung des Visums zur Familienzusammenführung im Rahmen der sog. 
außergewöhnlichen Härte ist in der Regel die persönliche Vorsprache der Antragsteller erforderlich, da 
bei Beantragung die biometrischen Daten (Fingerabdrücke) erfasst werden. Die Abnahme der 
Fingerabdrücke ist ausschließlich in der Visastelle möglich. 
 
Grundsätzlich sind alle Unterlagen im Original mit jeweils einer Kopie vorzulegen. Fremdsprachigen 
Unterlagen ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Ausländische Urkunden müssen 
ggf. mit Apostille oder Legalisation versehen sein. Georgische Urkunden sind mit Apostille vorzulegen. 
 
Für die Beantragung benötigen Sie folgende Unterlagen: 

 Ein vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular einschließlich der 
Erklärung gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG 

o Bei Antragstellern, die noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht haben, muss der Antrag und 
die Erklärung von allen Sorgeberechtigten unterschrieben werden. 

o Sollte ein Sorgeberechtigter das Antragsformular mitsamt Erklärung nicht unterschreiben 
können, kann er schriftlich, in notariell beglaubigter Form, sein Einverständnis zur 
Beantragung des Visums erklären.  

o In diesem Fall ist eine Kopie der Datenseite eines Ausweisdokuments (z.B. Reisepass, 
Personalausweis) des verhinderten Sorgeberechtigten beizufügen. 
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 Reisepass (es genügt daneben eine gute Kopie der Seite mit dem Passbild) 
 Bei nicht-georgischen Staatsangehörigen: Aufenthaltstitel für Georgien 
 Ein biometrisches Passfoto (lose dem Antrag beizufügen) 
 Einladung der Referenzperson, in welcher diese sich verpflichtet, alle Kosten gem. §§ 66-68 

AufenthG zu übernehmen (Verpflichtungserklärung)  
 Personenstandsurkunden und ggfs. sonstige Nachweise des Verwandtschaftsverhältnisses zu den 

in Deutschland lebenden Verwandten, zu denen der Nachzug erfolgen soll, z.B. Heiratsurkunde, 
Geburtsurkunde, evtl. Scheidungsurkunde, Sterbeurkunde, Urkunde zur Namensänderung, 
Adoptionsurkunde, Gerichts- oder Verwaltungsbeschlüsse 

 Eine Kopie der Datenseite des Reisepasses oder Personalausweises der in Deutschland lebenden 
Verwandten sowie ggf. zwei Kopien der Aufenthaltserlaubnis  

 Schreiben mit Begründung der außergewöhnlichen Härte sowie ausführliche aktuelle Unterlagen, 
aus denen die Gründe hervorgehen, warum ein Nachzug zu den in Deutschland lebenden 
Verwandten erforderlich ist, z.B. erklärendes Begleitschreiben, aktuelle ärztliche Atteste, 
Bescheinigungen von Pflegeeinrichtungen, dem häuslichen Pflegedienst, Sozialbehörden etc.  

 Ggfs. weitere Nachweise und Reisekrankenversicherung (Nach etwaiger positiver Entscheidung 
über den Visumantrag müssen Sie vor Aushändigung des Visums einen Nachweis über einen 
bestehenden Reisekrankenversicherungsschutz vorlegen, sofern ein Nachweis darüber nicht 
bereits vorher vorgelegt worden ist.) 

 
Bitte sortieren Sie alle Ihre Antragsunterlagen in der oben angegebenen Reihenfolge in einem 
vollständigen Satz und bestätigen Sie in dem dafür vorgesehenen Kästchen mit einem Haken, dass Sie 
die dort genannten Dokumente vorlegen können. Alle Kopien müssen gut leserlich vorgelegt werden! 
 
Sortieren Sie die Unterlagen bitte wie folgt: 

 ein Antragsformular nebst Erklärung und mit allen weiteren Unterlagen in einer gut leserlichen 
und hellen Kopie in der gelisteten Reihenfolge 

 sowie alle Originaldokumente in der gelisteten Reihenfolge 
 
Wichtige Hinweise 

 Zusätzliche, hier nicht genannte Unterlagen können im Einzelfall bei Antragstellung oder im Laufe 
des Visumverfahrens nachgefordert werden. 

 Die Bearbeitungszeit eines Antrags beträgt in der Regel ca. zehn bis zwölf Wochen. Die 
Bearbeitung kann jedoch auch längere Zeit in Anspruch nehmen. 

 Bitte sehen Sie von Nachfragen zum Stand des Visumverfahrens ab. Aus datenschutzrechtlichen 
Gründen werden telefonisch keine Auskünfte zu einzelnen Visumverfahren beantwortet. 

 Die Gebühr für die Antragstellung beträgt 75,00,- € (unter 18 Jahren: 37,50 €) und ist bei 
Antragstellung zum aktuellen Gegenwert in Georgischen Lari zu zahlen. Eine Zahlung der 
Gebühren in einer anderen Währung oder mit Debit-/Kreditkarten ist nicht möglich. 

 
Achten Sie auf die Abgabe vollständiger Antragsunterlagen! Unvollständige Anträge können zur 
Ablehnung des Visumantrags führen.  
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